
Laser  der Klasse 1C, 2M, 3R, 3B 

oder

4 gemäß DIN EN 60825-1:2015?

§ 2 Abs. 1 Nr. 2

Aussendung einer intensiven 

gepulsten oder ungepulsten 

inkohärenten optischen Strahlung, 

deren Zweck es ist, einen Effekt auf 

das Zielgewebe auszuüben?

§ 2 Abs. 1 Nr. 3

Gerät fällt nicht unter die NiSV

Fachkundemodul „GK“ und „OS“

gemäß Anlage 3 Teil B und Teil  C  (200 UE)

Arztvorbehalt (mit ärztlicher 

Weiter- oder Fortbildung)

NiSV Entscheidungshilfe für Laseranwendungen und intensiven Lichtquellen 

 Ablative Laseranwendungen

 Anwendungen, bei denen die Integrität der Epidermis 

als Schutzbarriere verletzt wird

 Behandlung von Gefäßveränderungen und 

pigmentierten Hautveränderungen

 Entfernung von Tätowierungen oder Permanent-

Make-up

 Anwendungen, deren Auswirkungen nicht auf die 

Haut und ihre Anhangsgebilde beschränkt sind 

(Fettgewebereduktion)?

§ 5 Abs. 2 

Ärztliche Weiter- oder 

Fortbildung

§ 5 Abs. 2

Anlage 3 Teil A i.V.m. Anlage 3 Teil B und C

 Bildungsgang staatl. Gepr. Kosmetiker erfolgreich 

absolviert,

 Meisterprüfung im Kosmetikergewerbe erfolgreich 

absolviert, 

 Staatlich anerkannte Berufsausbildung Kosmetiker 

oder

 berufliche Praxis im Kosmetikergewerbe  von  mind. 5 

Jahren?

Fachkundemodul „OS“ 

gemäß 

Anlage 3 Teil  C

(120 UE)

ja

nein

ja

nein

ja

ja

ja

nein

nein

Einsatz zu medizinischen Zwecken 

oder nichtgewerblicher Einsatz und 

nicht im Rahmen  einer 

wirtschaftlichen Unternehmung?

§ 1 Abs. 1

nein

ja

Ärztliche Approbation

Fachkunde oder ärztliche Approbation mit ärztlicher 

Weiterbildung bzw. Fortbildung 

§ 5 Abs. 1

Gerät fällt unter NiSV

Start


